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Dritte Satzung zur Änderung der 

Prüfungsordnung der Universität Karlsruhe für den 
Diplomstudiengang Chemie 

vom 10. September 2003 

Aufgrund von § 51 Abs. 1 Satz 2 des Universitätsgesetzes hat der Senat der Universität Karlsruhe 
am 3. September 2003 die nachfolgende Änderung der Prüfungsordnung für den Diplomstudien-
gang Chemie vom 16. Juli 1986 (W. u. K. 1986, S. 457), zuletzt geändert durch Satzung vom 8. 
August 2001 (Amtliche Bekanntmachungen der Universität Karlsruhe 2001, S. 64), beschlossen. 

Der Rektor hat seine Zustimmung am 10. September erteilt. 

Artikel 1 
 
1. In § 9 Abs. 2 Nr. 3 wird das Wort „Diplomhauptprüfung“ durch das Wort „Diplomprüfung“ ersetzt. 
 
2. In § 16 Abs. 1 Nr. 3 lit. b) wird das Wort „Wahlpflichtvorlesung“ durch das Wort „Wahlpflichtvor- 

lesungen“ ersetzt. 
 
 
Artikel 2 
 
1. Diese Änderungen treten am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachun-

gen der Universität in Kraft. 
 
2. Der Rektor kann den Wortlaut der Prüfungsordnung in der im Zeitpunkt der Bekanntmachung 

geltenden Fassung neu bekannt machen und Unstimmigkeiten des Wortlauts dabei beseitigen. 

Karlsruhe, den 10. September 2003 

 

Prof. Dr. sc. tech. Horst Hippler  
(Rektor)  

 


